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Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes nach § 302 Abs. 2 SGB V über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit „Sonstigen Leistungserbingern“
Hier: Umsetzung der Technischen Anlage 1 zu den Richtlinien nach § 302 SGB V in der Version 6.0
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Anschreiben vom 20.06.2008 hat der IKK-Bundesverband über die zum 01.07.2008 eingeführte Arztnummernsystematik nach VÄndG und die Umsetzung in der Technischen Anlage 1 zu den Richtlinien nach § 302 SGB V informiert.

Rezeptblätter sind gemäß der Arztnummernsystematik nach VÄndG sowohl mit einer Arzt- als auch mit einer Betriebsstättennummer zu bedrucken. Dieser Vorgabe entsprechend wurde zum 01.02.2008 die Technische Anlage 1 (TA1) an die Richtlinien nach § 302 SGB V angepasst und in der Version 6.0 in Kraft gesetzt. Bei Verordnungen, die nach dem 30. Juni 2008 ausgestellt sind, sind die Angaben im Formularfeld „Vertragsarzt-Nr.“ (alte Vordrucke) bzw. „Betriebsstätten-Nr.“ (neue Vordrucke) gemäß der TA 1 in das Datenfeld „Betriebsstättennummer“ umzusetzen. Entsprechend sind die Angaben im Formularfeld „VK gültig bis“ (alte Vordrucke) bzw. „Arzt-Nr.“ (neue Vordrucke) in das Datenfeld „Vertragsarztnummer“ umzusetzen.
Dies ist bei der Abrechung nach § 302 SGB V zu berücksichtigen. Die Umsetzung der TA1 ist folgend für Verordnungen, die nach dem 30.06.2008 ausgestellt sind, nochmals beispielhaft dargestellt:

1. Das Rezeptblatt ist mit Arzt- und Betriebsstättennummer bedruckt


Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Betriebsstättennummer“: 

„555555555“

Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Vertragsarztnummer“: 

„666666666“

Regelung in der TA1 zu Nr. 1:

Für das Datenfeld „Betriebsstättennummer“:

Satz 1 der Feldbeschreibung: [Der] Inhalt des Feldes „Betriebsstättennummer“ aus der Verordnung ist zwingend anzugeben.

Für das Datenfeld „Vertragsarztnummer“:

Satz 1 der Feldbeschreibung: [Der] Inhalt des Feldes „Vertragsarztnummer/ Arzt-Nr.“ aus der Verordnung ist zwingend anzugeben.

2. Das Rezeptblatt ist mit einer 9-stelligen Betriebsstättennummer bedruckt



Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Betriebsstättennummer“: 


„555555555“

Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Vertragsarztnummer“:

„999999999“

3. Das Rezeptblatt ist mit einer 7-stelligen Betriebsstättennummer (alte Arztnummer) bedruckt



Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Betriebsstättennummer“:


„1234567“

Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Vertragsarztnummer“:

„999999999“

Regelung in der TA1 zu Nr. 2 und 3:

Für das Datenfeld „Betriebsstättennummer“:

Satz 1 der Feldbeschreibung: [Der] Inhalt des Feldes „Betriebsstättennummer“ aus der Verordnung ist zwingend anzugeben.

Für das Datenfeld „Vertragsarztnummer“ 

Satz 4 der Feldbeschreibung: Ist keine Nummer eingetragen, ist das Feld mit „999999999“ zu übermitteln[…].
4. Das Rezeptblatt ist mit einer 9-stelligen Arztnummer bedruckt



Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Betriebsstättennummer“:


„999999999“

Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Vertragsarztnummer“:

„666666666“

5. Das Rezeptblatt ist mit einer 7-stelligen Arztnummer bedruckt



Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Betriebsstättennummer“:


„999999999“

Zu übermittelnder Wert im Datenfeld „Vertragsarztnummer“:

„1234567“

Regelung in der TA 1 zu Nummer 4 und 5:

Für das Datenfeld „Betriebsstättennummer“:

Satz 2 der Feldbeschreibung: Ist die Betriebsstättennummer nicht vorhanden, ist die „999999999“ anzugeben […].

Für das Datenfeld „Vertragsarztnummer“ 

Satz 1+2 der Feldbeschreibung: [Der] Inhalt des Feldes „Vertragsarzt-nummer/Arzt-Nr.“ aus der Verordnung ist zwingend anzugeben. Das Auffüllen des Feldes auf 9 Stellen ist unzulässig.

Der GKV-Spitzenverband hat auch die Krankenkassen über die Umsetzung der Befüllungsvorschriften nach den Richtlinien gemäß § 302 SGB V informiert und empfohlen, die übermittelten Daten einer konsequenten Prüfung zu unterziehen.

Mit freundlichen Grüßen

GKV-Spitzenverband

Abteilung 1200
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